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Am 8. März 2026 wählt Baden-
Württemberg einen neuen Landtag.

Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie mit, 
wer das Land in den kommenden 
Jahren gestaltet – von Bildung über 
Umwelt bis Wirtschaft.
Politische Entscheidungen wirken sich 
direkt auf unsere Lebensrealitäten aus.
Wer wählt, bestimmt mit !

Zum ersten Mal gilt ein reformiertes 
Wahlrecht mit zwei Stimmen und 
ein Wahlalter ab 16 Jahren.
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Polizei • Überfall 110

Feuerwehr • Rettungsdienst • Notarzt 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Die Notfallpraxis am Klinikum Waldshut ist an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen von 10:00 bis 18:00 Uhr geöff net. Patienten können bei akuten 
Erkrankungen zu den genannten Zeiten unangemeldet in die Notfallpraxis 
kommen. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie außerhalb 
der Sprechzeiten, nachts und am Wochenende, über die Telefonnummer 
Tel. 116117

Giftnotruf 0761 / 19240

Klinikum Waldshut 07751 / 85-0

Zahnärztlicher  0761 / 120 120 00 
Unter dieser Nummer erfahren Sie, welche Zahnarztpraxen in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt des Anrufs Notdienst haben.

Tierkrematorium Ebner, Remetschwiel 0151 / 507 68 502

Helios Klinik Titisee-Neustadt  07651 / 29-0

Praxis Bohl 07748 / 1211
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr • Di, Do 15:30 - 18:00 Uhr & nach Vereinbarung 

Zahnarztpraxis Reich-Putnik  07748 / 813
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr • Mo, Di, Do 14:00 - 18:00 Uhr & nach Vereinbarung

Kinder-Notfallpraxis im Elisabethen-Krankenhaus Lörrach, 
Feldbergstr. 15 • Sa, So, FT 10:00 - 15:00 Uhr
Von Montag bis Freitag erreichen Sie den Notdienst für Kinder 
über die Telefonnummer 116117

Kinder- Notfallpraxis Schwarzwald-Baar 
Klinikum Villingen-Schwenningen, Klinkstr. 11 
Mo - Do 19:00 - 21:00 Uhr • Fr 18:00 - 21:00 Uhr • Sa, So, FT 09:00 - 21:00 Uhr 

Diakonisches Werk Hochrhein 07751 / 8304-0
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfl iktberatung, Sozialberatung

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin nicht? 
Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die Uhr eine medizinische
Ersteinschätzung, Dieses digitale Angebot ergänzt den 116117-Patienten-
service. Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl ein.

NOTRUFE

Öff nungszeiten der Apotheke Grafenhausen:
Mo, Di, Mi, Do, Fr 08:30 - 12:30 Uhr • Di, Do 14:30 - 18:30 Uhr

Informationen zum aktuellen Apothekennotdienst: 
Schauen Sie auf die Anzeigetafel der Apotheke in Grafenhausen.  

Apotheken-Notdienst-Finder: 
Tel. 0137 88822 833, Handy ohne Vorwahl 22833
www.aponet.de oder www.lak-bw.notdienst-portal.de A
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Zugang 24 Stunden
Sparkasse Grafenhausen, Rathausplatz 2

Auto-Tröndle GmbH, Schaff hauser Str. 1

Ortsteil Mettenberg, Schulhaus Kaßlet, Kaßlet 2

Ortsteil Staufen, Bürgerhaus, Johann-Anton-Morath-Weg 5

Rothaus-Shop, Rothaus 2 (rechts neben dem Haupteingang)

Nur zu den Öff nungszeiten
Eliquo Stulz GmbH, Beim Signauer Schachen 7 
(Mo - Do 07:00 - 17:00 Uhr, Fr 07:00 - 12:00 Uhr)

Schwarzwaldhaus der Sinne, Schulstraße 1 (Do - So 11:00 - 17:00 Uhr)

Tourist Info, Hüsli 1a (tägl. 09:00 - 17:00 Uhr)

Hotel Tannenmühle, Tannenmühleweg 5 (Mi - So 09:00 - 22:00 Uhr)
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IMPRESSUM

Rathausplatz 1, 79865 Grafenhausen

Mo & Do 10:00 - 12:00 Uhr & 14:30 - 17:00 Uhr
Di, Mi & Fr 14:30 - 17:00 Uhr • Sa 10:00 - 12:00 Uhr

POST GRAFENHAUSEN

Frau Omnitz +49 162 / 109 68 13
Angela.Omnitz@landkreis-waldshut.de

Sprechzeiten: Mo 14:00 - 16:00 Uhr • Do 10:00 - 12:00 Uhr

Wir bitten Sie, zur besseren Vorbereitung der Termine, sich vorab mit 
Frau Omnitz bezüglich eines Termins in Verbindung zu setzen.

INTEGRATIONSMANAGEMENT

GEMEINDEVERWALTUNG 
GRAFENHAUSEN
Schulstr. 6, 79865 Grafenhausen • 07748 / 520-0
www.grafenhausen.de • rathaus@grafenhausen.de

Öff nungszeiten: Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr • Do 14:00 - 18:00 Uhr

MITTEILUNGSBLATT
Nächster Erscheinungstermin: Samstag, 14.03.2026
Redaktionsschluss: Dienstag, 10.03.2026 um 18.00 Uhr
Kontakt: rathaus@grafenhausen.de, Tel. 07748/520-21

IMMER GUT INFORMIERT UNTER
www.grafenhausen.de

PFLEGESTÜTZPUNKT 
Informationen und individuelle Beratung 
rund um das Thema Pfl ege im Hagehus, 
Grafenhausen:

Der nächste Termin ist am Montag, den 23.03.2026 von 09.00 - 11.00 
Uhr. Terminvereinbarung bei Frau Simone Schlageter unter Tel. 
07751/864290, E-Mail: Simone.Schlageter@landkreis-waldshut.de

DEUTSCHE 
RENTENVERSICHERUNG
Mi, 22.04.2026 von 08.00-12.00 Uhr & 13.00 - 15.00 Uhr im Hagehus 
nur mit Terminvereinbarung unter:07748/52027 Bürgerbüro
Achtung: Der Termin im März entfällt

Die Fundtiere der Gemeinde fi nden Sie auf unserer Homepage unter 
folgendem Link: https://www.grafenhausen.de/de/informieren/aktuelles
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Veranstaltung zum  
Thema Demenz
Der Pflegestützpunkt lädt ein zur  
ersten Veranstaltung der Jahresreihe 2026  
zum Thema Demenz:
Demenz – Schicksal oder Herausforderung - Ursachen und 
Prävention demenzieller Erkrankungen.

Wann:  Mittwoch, den 04.03.2026 um 17.00 Uhr
Wo:  Gemeindehalle Dogern, Bürgersaal,
 Schulstrasse 2A, 79804 Dogern

Die Veranstaltung ist kostenfrei!, weitere Informationen 
unter: 07751-864290

SENIOREN

Mitgliederversammlung  
und Kreisseniorentag 2026  
in Höchenschwand
Der Kreisseniorenrat Waldshut e.V. lädt Seniorinnen und Senio-
ren und die interessierte Öffentlichkeit herzlich ein zur Mitglie-
derversammlung und zum Kreisseniorentag am Mittwoch, 18. 
März 2026, 14 bis 17 Uhr, im „Haus des Gastes“.

Die Katholische Frauengemeinschaft und die Landfrauen 
Höchenschwander Berg bewirten ab 14 Uhr die Gäste mit Kaf-
fee und Kuchen. Wenn alle versorgt sind, beginnen wir mit der 
Mitgliederversammlung, die wir kompakt und zügig gestalten. 
Um ca. 14:30 Uhr beginnt der Kreisseniorentag. Sie erhalten 
einen Überblick über die anwesenden Organisationen und 
deren Informationsangebote. Danach haben Sie die Möglich-
keit, sich bei den Organisationen zu informieren, Fragen zu 
stellen und Informationsmaterial mitzunehmen.

Fahrdienst
Für Rentnerinnen und Rentner, die nicht mobil sind, bietet der Orts-
seniorenrat, mit Unterstützung der Gemeinde, einen innerörtlichen 
Fahrdienst an. Bitte melden Sie Ihre Fahrten spätestens am Tag 
zuvor beim Bürgermeisteramt an, unter Tel. 07748/520-27.

Hinweis: Auch zu den verschiedenen Senioren-Veranstaltungen im 
Ort kann der Fahrdienst in Anspruch genommen werden.
 

Ortsseniorenrat
Das nächste Treffen des Ortsseniorenrats findet am Montag, 02. 
März um 16.00 Uhr im Haringerhof statt.

Alle an der Seniorenarbeit in unserer Gemeinde Interessierten sind 
hierzu herzlich eingeladen.
 

Rentner-Stammtisch
Der Rentnerstammtisch findet immer am ersten Dienstag im Monat 
statt. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 03. März um 15.30 Uhr 
wie immer in der Pizzeria „Wunderfitz“ im Schwarzwaldhaus der 
Sinne.

Seniorengottesdienst
In der Pfarrkirche St. Fides findet jeden zweiten Dienstag im Monat 
ein Senioren-Gottesdienst statt. Der nächste Termin ist am Diens-
tag, 10. März um 10.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst trifft man sich 
wieder zum gemeinsamen Mittagessen im Breitehof. 

Alle Seniorinnen und Senioren – egal welcher Konfession – sind 
hierzu wie immer herzlich eingeladen.
 

Stubede
Zur nächsten Stubede können sich die Seniorinnen am Mittwoch, 
18. März um 14.30 Uhr nach erfolgtem Umbau wieder wie ge-
wohnt im Café Müller treffen.
 

Kreuzwegandacht
Wie jedes Jahr lädt das Seniorenwerk St. Fides wieder alle Seniorin-
nen und Senioren zu einer Kreuzwegandacht ein. Diese findet am 
Montag, 30. März um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Fides statt.

Beratung
Wir verweisen auf die Beratungsstelle des Landkreises Waldshut, 
den Pflegestützpunkt beim Landratsamt. Hier ist Frau Simone 
Schlageter für Grafenhausen zuständig, erreichbar unter Tel. 07751-
86 4290, E-Mail: simone.schlageter@landkreis-waldshut.de

Auskünfte erteilt außerdem die Gemeindeverwaltung. Hier sind auch 
die Formulare zur Erstellung einer Patientenverfügung erhältlich.

Auch der Ortsseniorenrat hilft bei Fragen der häuslichen Pflege 
gerne weiter. Ansprechpartnerin ist Ursula Nüssle, Tel. 07748/460.
 

Sportangebot
Seniorengymnastik: 
Die Seniorengymnastik – unter der Leitung von Wilma Moosmann 
- wird jeweils montags in der Schwarzwaldhalle angeboten, für 
Frauen ab 15:00 Uhr, für Männer ab 16:15 Uhr. In beiden Gruppen 
sind noch Plätze frei.

Seniorenschwimmen: 
Das Seniorenschwimmen im Hallenbad BLUBB findet regelmäßig 
samstags, von 10:00 bis 12:00 Uhr, statt. Auch die Wassergymnastik, 
unter der Leitung von Eva Bächle, wird in diesem Rahmen immer um 
10:10 Uhr angeboten.

Bitte beachten: Der Eigenanteil an den Kosten der Wassergymnastik 
wurde für die Teilnehmer auf 2 Euro erhöht.

Mittagstisch
Liebe Senioren,
der nächste Mittagstisch findet am Freitag, den 27.03.2026 in 
der Tannenmühle Tel: (07748/215)  statt. Alle Seniorinnen und 
Senioren, die in Gemeinschaft und netter Runde miteinander 
essen wollen, sind herzlich dazu eingeladen.

Anmeldung bitte 2 Werktage vor dem Termin bei Frau Moor/Frau 
Ruschinski unter 07748/520-21. Falls Sie einen Fahrdienst wün-
schen/benötigen, sagen Sie einfach Bescheid bei Tanja Albert 
unter Tel. 07748-520-27.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Wahlbekanntmachung
1.   Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von  

Baden-Württemberg statt.

Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2.   Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:

Nummer des
Wahlbezirks

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Wahlraum

1 Grafenhausen 
und Staufen

Schwarzwaldhalle 
Grafenhausen, Schulstr. 1,
79865 Grafenhausen 
(rollstuhlgerecht)

2 Mettenberg Ehemaliges Schulhaus 
Mettenberg, Kaßlet 2,
79865 Grafenhausen, 
(rollstuhlgerecht)

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 26.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann.

 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr im Rathaus / Sitzungssaal, Schulstr. 6, 79865 
Grafenhausen, zusammen.

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-

zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Iden-
titätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)   für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zuge-
lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die 
Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

 Der Wähler gibt
 seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem besonde-
ren Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

 
5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben  
werden.

 
6. Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-

derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die 
Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn 
sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst eine 
derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag 
gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des 
Landtagswahlgesetzes).

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 

persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Ab-
satz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgeset-
zes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

 

Ort, Datum

Grafenhausen, 
den 28.02.2026

Bürgermeisteramt, Grafenhausen
Christian Behringer, Bürgermeister
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Öff entliche Bekanntmachung
Inkrafttreten 1. Änderung des Bebauungsplans und

der zugehörigen örtlichen Bauvorschriften
„Rothaus - Hüsli“ (Zäpfl ehütte)

Der Gemeinderat der Gemeinde Grafenhausen hat am 19.02.2026 in 
öff entlicher Sitzung die 1. Änderung des Bebauungsplans und die 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften „Rothaus - Hüsli“ (Zäpfl ehüt-
te) nach § 10 (1) BauGB jeweils als eigenständige Satzung beschlos-
sen.

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt:

Die 1. Änderung des Bebauungsplans und der zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften „Rothaus - Hüsli“ treten mit dieser 
Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans und der zugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften können einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a (1) BauGB im Rathaus der Gemeinde Grafenhausen, Schulstraße 
6, 79865 Grafenhausen, während der üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Jedermann (m/w/d) kann den Bebauungsplan, die 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften und die Begründung sowie 
alle Fachgutachten einsehen und Auskunft über ihren Inhalt verlan-
gen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) S. 1 und 2 BauGB über die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspfl ichtigen zu beantragen ist, und des § 44 
(4) BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 (1) BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, und

3. nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Landtagswahl am 8. März 2026
Hinweis für die Wähler aus dem Ortsteil Staufen
Bitte beachten Sie, dass bei der Landtagswahl 2026 der 
Wahlbezirk Staufen mit dem Wahlbezirk Grafenhausen 
zusammengelegt wurde.

Wenn Sie Ihre Stimme persönlich abgeben wollen, müssen 
Sie deshalb am 08.03.2026 das Wahllokal in Grafenhausen 
in der Schwarzwaldhalle aufsuchen.

Sie können aber auch noch Briefwahl beantragen und erhal-
ten dann Ihre Wahlunterlagen dafür zugesandt bzw. ausge-
händigt.

Briefwahlunterlagen
Damit Sie bei der Landtagswahl Ihre Stimme durch Brief-
wahl abgeben können, benötigen Sie einen Wahlschein.

Wahlscheine können Sie noch bis Freitag, 06.03.2026, 
15.00 Uhr, mündlich, schriftlich oder per E-Mail (nicht te-
lefonisch) bei der Gemeindeverwaltung / Bürgerbüro bean-
tragen. Außerdem bieten wir für Sie auch noch bis Donners-
tag, 05.03.2026, die Beantragung im Internet an. Den Link 
fi nden Sie auf unserer Homepage (www.grafenhausen.de) 
unter „Informieren/Politik/Landtagswahl 2026“.

Ist der beantragte Wahlschein verloren gegangen, kann 
noch bis Samstag, 07.03. 2026, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Für die fristgerechte Antragstellung ist in diesen Fällen das 
Wahlamt unter der Telefon-Nummer 0173/7596150 zu errei-
chen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Bei persönlicher Beantragung der Unterlagen können Sie 
auch direkt vor Ort im Rathaus die Briefwahl erledigen. Da-
durch entfallen die Postwege.

Briefwahl - Rückgabe der Wahlbriefe
Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag um 18.00 
Uhr beim Bürgermeisteramt, Schulstraße 6, 79865 Gra-
fenhausen (Bürocontainer), eingegangen sein.

Bitte denken Sie daran, die Wahlbriefe rechtzeitig zurück 
zu senden bzw. werfen Sie diese direkt am neuen Stand-
ort des Rathauses Grafenhausen (Bürocontainer) in den 
Briefkasten ein. Nur dieser wird am Wahlsonntag von uns 
nochmals um 18.00 Uhr geleert.
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Wohnung gesucht !
Die Gemeinde Grafenhausen sucht 
ab sofort eine Wohnung für zwei ge-
flüchtete Personen.
Angebote oder Hinweise nimmt die 
Gemeindeverwaltung gerne entgegen:

Telefon: 07748 /520-24 oder E-Mail: 
f.dietsche@grafenhausen.de

Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 (4) GemO BW Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines 
Jahres nach der Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 (4) S. 1 GemO 
BW jedermann (m/w/d) diese Verletzung geltend machen.
 
Grafenhausen, den 28.02.2026

Christian Behringer,
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten der 9. Bebauungsplanänderung  

„Bohlisch“, Gemarkung Grafenhausen im vereinfachten  
Verfahren nach § 13 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Grafenhausen hat am 19.02.2026 
in öffentlicher Sitzung die 9. Änderung des Bebauungsplanes „Boh-
lisch“, Gemarkung Grafenhausen im vereinfachten Verfahren nach § 
13 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt in der Fassung vom 03.11.2025:

Die 9. Änderung des Bebauungsplans „Bohlisch“, Gemarkung 
Grafenhausen tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 
10 Abs. 3 BauGB).

Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begrün-
dung beim Bürgermeisteramt Grafenhausen, Bauamt, Zimmer Nr. 3, 
Schulstraße 6, 79865 Grafenhausen während den üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann (m/w/d) kann den Bebau-
ungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 
GemO BW jedermann (m/w/d) diese Verletzung geltend machen.
 
Grafenhausen, den 28.02.2026

Christian Behringer,
Bürgermeister

AUS DEM RATHAUS
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Landespreis für Kleinkunst wird 40 !
Zum 40. Mal suchen das Land und Lotto Baden-Württembergs beste 
Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler. Bewerbungen werden bis 31. 
März entgegengenommen.

Vergeben werden bis zu drei Hauptpreise in Höhe von 5.000 Euro 
und ein Förderpreis in Höhe von 2.000 Euro. Zudem kann seit 2010 
eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Kleinkunst in Baden-Würt-
temberg mit einem Ehrenpreis geehrt werden. Dafür stellt die Staat-
liche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zusätzlich 5.000 Euro 
zur Verfügung.

Eine ehrenamtliche Jury, bestehend aus Künstlerinnen und Künst-
lern, Kritikerinnen und Kritikern sowie Veranstalterinnen und Veran-
staltern, wählt die Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Die Verleihung erfolgt bei einer öff entlichen Veranstaltung im Ok-
tober in Stuttgart.

Weitere Informationen unter: www.kleinkunstpreis-bw.de

Die L157 zwischen Witznau und Riedersteg 
ist ab sofort wieder befahrbar, und die
 Umleitung aufgehoben.

AUS DEM GEMEINDERAT

Einladung zur öff entlichen 
Gemeinderatsitzung
Wann: Do 05.03.2026 um 19.00 Uhr
Wo: im Hagehus

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöff entlicher Sitzung
2 Bürgerfrageviertelstunde
3 Gesamtfortschreibung Regionalplan 3.0 Hochrhein-Bodensee
 hier: Stellungnahme zum zweiten Anhörungsentwurf
4 Sanierung und Umbau des Rathauses in Grafenhausen
 hier: Vergabe der Aufzugsanlage
5 Sanierung und Umbau des Rathauses in Grafenhausen
 hier: Vergabe der Fensterarbeiten + Außentüren
6 Baugesuche
6.1 Errichtung eines Mobilfunkmasten mit einer Höhe von 60,40 m, 

Flst. Nr. 2194 (Gemarkung Grafenhausen)
7 Zustimmung zur Annahme von Spenden
8 Bürgerfrageviertelstunde
9 Verschiedenes

Die nächste Sitzung 
des Gemeinderats:
Wann: 19.03.2026, um 19.00 Uhr
Wo: im Hagehus

Tagesordnung: immer 1 Woche im Voraus

Aushang:
• Grafenhausen: Infokasten am neuen Rathaus-Standort: 

Schulstr. 6
• Buggenried: Anschlagtafel
• Mettenberg: Parkplatz Fa. Staller
• Staufen: Bürgerhaus

Homepage (www.grafenhausen.de unter Informieren/
Politik/Sitzungen). Protokolle der öff entlichen Sitzungen: 
www.grafenhausen.de unter Informieren/Politik/Protokolle

Standesamtliche Nachrichten

Geburten:
27.12.2025 in Singen (Hohentwiel)
Maamo, Schervan
Eltern: Shaniaz Mesto & Schiar Maamo

Sterbefälle:
14.01.2026 in Waldshut-Tiengen
Albicker geb. Gaber, Erike Elfriede Gertrud

09.02.2026 in Titisee-Neustadt
Kaufmann, Reinhold Egon

MÜLLTERMINE

Mülltermine:
Restmüll   Dienstag, 03.03.2026
Gelber Sack  Montag, 23.03.2026
Biotonne:  Dienstag, 10.03.2026
Blaue Tonne (Papier) Mittwoch, 11.03.2026

(Am Abfuhrtag spätestens ab 06.00 Uhr)

Recyclinghof Grafenhausen  
(letzte Einfahrt 15 Min.vor Schließung der Anlagen)
Öff nungszeiten: Mi 14.00 - 17.00 Uhr, Sa 09.00 - 14.00 Uhr, 
Tel. 07751/86-5404, www.abfall.landkreis-waldshut.de

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
die nächste Altpapierholsamm-
lung fi ndet am Freitag, den 
20.03.2026 statt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie Ihr Altpapier dem Musikverein 
Grafenhausen und nicht der Blau-
en Tonne spenden würden.

Wir holen Ihr Altpapier sehr gerne, 
wenn es gut sichtbar am Straßen-
rand steht, ab 17.00 Uhr ab.

Bitte beachten Sie, dass wir keine 
Kartons mehr mitnehmen dürfen.

Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung.

Ihr Musikverein Grafenhausen

FUNDBÜRO

• Volvo Autoschlüssel - Spielplatz Schlüchtsee
• Kindermütze grau-rosa mit Sternen - Kurpark
• Badetasche türkis,rot, blau mit Badesachen - Schwimmbad
• Goldener Ring - Öff entliche Toilette
• 2 Schlüssel mit Ring - Schaff hauser Str. 34

Eine Liste mit allen Fundgegenständen fi nden Sie auf unserer 
Homepage www.grafenhausen.de
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WOHNUNGEN

Freie Wohnungen
30 m²  Appartement für 1 Person. möbliert mit Dusche, WC, TV 

und Balkon
2-Zi. ca. 50², möbliert, EBK, Grafenhausen
2 Zi. 45m², EBK, EG mit großer Terrasse
3 Zi. 50m², DG, 2 Balkone
3 Zi, 86 m², EBK, Bad m. Wanne u. Dusche, Keller u. Stellplatz, EG 

mit Gartenbenutzung. Ab 01.04.2026.
3,5 Zi.   83m², EBK (optional), Neubau, TG (optional), oder Außen-

stellplatz, Grafenhausen

BLUBB FREIZEITBAD

Badespaß für Groß und Klein 
www.grafenhausen.de
Verbringen Sie entspannte Stunden im Wasser und nehmen Sie sich 
Zeit für sich selbst.
 
Öffnungszeiten/Beckenwassertiefe
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10:30 Uhr bis  12:00 Uhr      1,25 m  

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr      1,25 m  

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr      1,25 m  

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr      1,25 m  

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr 0,60 m  0,60 m 0,60 m  1,25 m 1,25 m

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m   1,25 m

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m   1,25 m

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m   1,25 m

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 1,80 m  1,80 m 1,80 m    

20:00 Uhr bis 21:00 Uhr 1,80 m  1,80 m 1,80 m    

 
Öffnungszeiten Sauna an folgenden Tagen:
• Montags von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr - gemischt
• Dienstags von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr Damensauna
• Mittwochs von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr - gemischt

BREITBAND

Breitband Aktuell  
Die Gemeinde Grafenhausen unterhält ein Breitbandnetz auf 
Glasfaser-Basis. Das Netz ist ein offenes Netz und steht allen Tele-
fongesellschaften zur Verfügung. Ansprechpartner für Anträge 
Internettarife ist Frau Petra Kaiser unter Tel. 07703/7607 oder tou-
ristinfo@bonndorf.de oder der Telefonshop Temesberger unter 
Tel. 01705242437. Fragen zur Hausinstallation beantwortet Herr 
Matthias Ketterer unter Tel. 0170/8191817. Ansprechpartner bei der 
Gemeindeverwaltung in Sachen Breitband ist Hr. Hilpert unter Tel. 
07748/520-29 oder h.hilpert@grafenhausen.de

SCHWARZWALDHAUS DER SINNE

01. & 15.03., 11:30 - 13:30 Uhr: 
ENTDECKER-RALLEYS  
mit dem Wunderfitz 
Erkundet das Haus der Sinne spielerisch 
auf eigene Faust! Viele spannende & 
lustige Aufgaben warten auf euch. Ideal 
für Familien und Kindergruppen bis max. 6 Personen. Geeignet für 
Kinder ab 5 Jahren (begleitet) bzw. ab 8 Jahren (unbegleitet). Kos-
ten: 2,50 € pro Rallye / Gruppe (zzgl. zum Museumseintritt). Keine 
Voranmeldung notwendig.

08.03., 11:00 - 17:00 Uhr: 
INTERNATIONALER FRAUENTAG  
- Freier Eintritt für alle Frauen!
Der Internationale Frauentag wird seit 1921 
jährlich begangen. Frauen auf der ganzen 
Welt machen am 8. März mit Veranstaltun-
gen, Feiern und Demonstrationen auf die 
leider immer noch nicht überall verwirk-
lichten Frauenrechte aufmerksam. Um diesen Tag zu würdigen, ge-
währen wir heute allen Frauen freien Eintritt.

08.03., 11:00 - 12:00 Uhr:  
Offene FAMILIENFÜHRUNG "mit allen Sinnen"
Bei dieser Führung könnt ihr eure 
Sinne völlig neu erleben. „Gugge 
– mache – wunderfitze“ ist bei uns 
nämlich ausdrücklich erwünscht. 
Zahlreiche Mitmachstationen rund 
ums Hören, Sehen, Fühlen und Rie-
chen sind für Groß und Klein span-
nend und lehrreich zugleich. Hier 
werden Familien zu Entdeckern!
Anmeldung nicht erforderlich - Ihr könnt spontan teilnehmen! Kos-
ten: 2 Euro p.P. zzgl. zum regulären Eintrittspreis.

08.03., 12:30 - 14:30 Uhr: 
DUNKELBAR - Wir testen 
euren Geschmackssinn im 
Dunkeln!
Dass "das Auge mitisst", davon habt 
ihr sicher schon gehört. Aber nicht 
nur das - es trinkt auch mit! Seid ihr 
echte Geschmacks-Experten und könnt in völliger Dunkelheit er-
kennen, welches Getränk wir euch servieren? Kommt vorbei und fin-
det es heraus! Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Kinder unter 
12 nur in Begleitung! Kosten: Bitte etwas Kleingeld bereithalten.

KINDER, JUGEND & BILDUNG

SCHLÜCHTTAL-SCHULE

Anmeldung für die 5. Klasse der Werkrealschule 
an der Schlüchttal-Schule Ühlingen
Auch dieses Jahr kann die Anmeldung für das Schuljahr 2026/2027 
digital durchgeführt werden.
Alle erforderlichen Unterlagen finden Sie zum Download auf unse-
rer Homepage: www.schluechttal-schule.de

Bitte reichen Sie die vollständig ausgefüllten Unterlagen bis zum 
12.03.2026 im Sekretariat der Schlüchttal-Schule Ühlingen ein.
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Natürlich können Sie die Anmeldung auch persönlich vorneh-
men. Dies ist möglich am 10. und 11. März jeweils von 8.00-
11.30 Uhr im Sekretariat der Schlüchttal-Schule in Ühlingen.
Bei Fragen können Sie sich gerne per Email unter: poststelle@
schluechttal.schule.bwl.de, oder telefonisch bei Frau Aschwanden 
Mo, Di, Mi, und Fr. 8:00 Uhr – 11:30 Uhr unter: 07743/920 390 melden.

Schuldisco am 11.02. – Fasnachtsparty mit guter Stimmung
Am 11. Februar verwandelte sich unsere Schlüchttal-Schule am 
Standort Ühlingen in eine fröhliche Partylocation. Organisiert wurde 
die Veranstaltung von unserer engagierten SMV. Die Stimmung war 
von Anfang an ausgelassen, und die Tanzfl äche war durchgehend 
gut gefüllt. Alle Kinder erschienen in kreativen und fantasievollen 
Kostümen. Ob Superhelden, Tiere, Märchenfi guren oder andere 
originelle Ideen – die Vielfalt war beeindruckend. Natürlich wurde 
das beste Kostüm prämiert. Neben toller Musik sorgten verschie-
dene Spiele für jede Menge Spaß und Abwechslung. Bei der Reise 
nach Jerusalem, beim Stopptanz, beim Luftballontanz und beim 
Seilspringwettbewerb zeigten Kinder viel Begeisterung. Die Mädels 
der 6a führten einen Tanz auf. Im Anschluss daran wurde von allen 
gemeinsam zu dem Fastnachtslied „Gute Laune“ getanzt.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Schüler ver-
kauften frisch gebackene Waff eln und verschiedene Getränke und 
die SMV kümmerte sich um den Popcornverkauf. Insgesamt war die 
Schuldisco für alle Beteiligten ein voller Erfolg und ein fröhlicher 
Nachmittag und Abend, an den sich sicher viele noch gerne zurü-
ckerinnern werden.

Die SMV möchte sich bei allen engagierten Lehrkräften bedanken, 
die diese Disco ermöglicht haben !

BÜCHEREI GRAFENHAUSEN

Lesespaß
Die Katholische öff entliche Bücherei bietet
Lesespaß für Groß und Klein.

Kirchsteig 2, 79865 Grafenhausen
Öff nungszeiten: So 10:00 - 10:45 Uhr • Mi 16:30 - 17:30 Uhr

VEREINSNACHRICHTEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Montag, 02. März Gruppe A und Mettenberg Einsatzübung
Samstag, 07. März Gesamtausschuss
Montag, 09. März Gruppe B und Staufen Einsatzübung

JUNG & ALT E.V.

„Seitenblicke der Demenz –
Das Verstehen um das Vergessen“
Was geschieht, wenn Erinnerungen verblassen und vertraute Wege 
in fremde Landschaften führen? Der Demenzexperte und Autor 
Michael Wissussek nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf 
eine bewegende Reise in die Anderwelten des Vergessens. 

Wann:   Freitag, 06. März 2026 um 15.00 Uhr
Wo: Rathaus Mauchen, St. Gallus.-Str. 46

Eintritt: 5,00 €, für Helfer/innen des JA-Vereins ist es kostenlos. Wir 
bitten um Anmeldung über unser Einsatzleitungsbüro Telefon: 
07744/3379783 oder über kontakt@ja-attraktives-dorfl eben.de

DRK ORTSVEREIN

Montag, 09.03 19.00 Dienstabend (OV)
Freitag, 13.03. 19.00 Uhr Generalversammlung (OV)
Dienstag, 10.03 18.00 Uhr Hagehus (Jugendrotkreuz)

Hauptversammlung
Zur Hauptversammlung am 13. März 2026, um 19:00 Uhr, im Land-
hotel Haringerhof laden wir alle aktiven und auch passiven Mitglie-
der herzlich ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht Jugendrotkreuz
4. Bericht Kassiererin
5. Bericht Kassenprüfer
6. Bericht Bereitschaftsleiterin
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ehrungen
9. Grußworte
10. Wünsche und Anträge

Alle Interessenten bitte ich sich bis zum 06.03.2026 unter info@drk- 
grafenhausen.de oder unter 01743032557 verbindlich anzumelden.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Isele  
(Vorstand DRK OV Grafenhausen)

NARRENZUNFT GALGENVÖGEL

Einladung zur Hauptversammlung 
der Narrenzunft Galgenvögel Grafenhausen e.V.
am Freitag 20. März 2026 – 19.30 Uhr in der Tannenmühle

Hierzu sind alle Mitglieder der Narrenzunft Grafenhausen e.V. herz-
lich eingeladen

Tagesordnung 2026
1. Begrüßung durch den Zunftmeister
2. Totenehrung
3. Bericht des Zunftschreibers
4. Bericht des Säckelmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Obergalgenvogels
7. Bericht des Zunftmeisters
8. Entlastung der Vorstandschaft
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9. Neuwahlen
10. Ehrungen
11. Wünsche und Anträge

Bitte um vollzähliges Erscheinen

Gez. Zunftmeister – Timo Morath

VFB METTENBERG

Einladung zur ordentlicher Mitgliederversammlung  
am Freitag den 27.03.2026
Liebe Mitglieder,
der VfB Mettenberg hält am Freitag den 27.03.2026 um 20.00 Uhr in 
Mettenberg im Mettenberger Hof seine ordentliche Mitgliederver-
sammlung ab, zu welcher wir Euch recht herzlich einladen.

Die Versammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzender
2. Totenehrung
3. Jahresberichte
1. 1. Vorsitzende
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfbericht
4. Trainerbericht über C-Mädchen, B-Mädchen, Herren- und Da-

menmannschaft
4. Aussprache über die Berichte und Entlastung der Vorstandschaft
5. Wahl eines Wahlleiters
6. Neuwahlen des 1. Vorsitzender, Kassierers, der Kassenprüfer und 

2 Beisitzer
7. Ehrungen
8. Anträge (Anträge §15 unserer Satzung) müssen spätestens 2 

Tage vor der Mitgliederversammlung einem 1. Vorsitzender 
schriftlich vorgelegt werden

9. Verschiedenes

Über Euer Kommen würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Katharina Bucher
Schriftführerin

FÖRDERVEREIN VFB METTENBERG

Ordentliche Mitgliederversammlung am 27.03.2026
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Förderverein des VfB Mettenberg hält am Freitag, den 
27.03.2026 um 19:15 Uhr im Mettenberger Hof in Mettenberg 
seine ordentliche Mitgliederversammlung ab, zu welcher wir Sie 
recht herzlich einladen.

Die Versammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Totenehrungen
3. Kassenbericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl eines Wahlleiters
7. Neuwahlen
8. Beschlussfassung über die Änderung des Paragraphen 8
9. Wünsche und Anträge
10. Verschiedenes

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen,
Corinna Griffiths, Schriftführerin
Stefan Gerd Topf, 1. Vorstand

SCHWARZWALD VOLKSTANZGRUPPE

Zu unserer Generalversammlung, am 14. März 2026, um 19.00 Uhr, 
im Vereinsheim „Hagehus“ in Grafenhausen laden wir alle Mitglie-
der des Vereins, sowie die Eltern der Kinder und Jugendlichen, recht 
herzlich ein.

Da wir eine gewisse Planungssicherheit brauchen, was die Perso-
nenzahl angeht, möchten wir dich um eine verbindliche Anmel-
dung bis zum 07.03.2026 bitten. Per E-Mail svtg-grafenhau-
sen1972@t-online.de oder telefonisch 07748-5630
Vielen Dank für dein Verständnis.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Jahresbericht
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht der Tanzleiterinnen
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Teilwahlen
9. Gäste haben das Wort
10. Ehrungen
11. Vorschau auf das Jahr 2026
12. Wünsche und Anträge

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Hepp
1. Vorsitzende

SCHWARZWALDVEREIN

Jahreshauptversammlung 2026
Freitag 13.03.2026 um 19:00 Uhr im Gasthaus Posthorn, Ühlingen

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Totenehrung
3. Jahresrück- und Ausblick 1. Vorstand
4. Bericht der Fachwarte
5. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Info zur Korrektur in der Satzung
8. Ehrungen
9. Gäste haben das Wort
10. Wünsche und Anträge

Einladung zur 56. ordentlichen Hauptversammlung für alle Mitglie-
der des Schwarzwaldverein Schlüchttal und geladene Gäste.

Die gesamte Vorstandschaft freut sich auf Euer kommen.

1. Vorsitzender
Roland Lelonek

SPORTVEREIN GRAFENHAUSEN

SV Grafenhausen / Schwarzwald:  
Vereinsspielplan Heimspiele
28.02.2026 – 14.03.2026
Sa, 07.03.2026 | 14:00 | C-Junioren
SG BERAU/GRAFENHAUSEN : SG STEINA-SCHLÜCHTTAL
Spielstätte: Sportplatz Grafenhausen
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Sa, 14.03.2026 | 14:00 | B-Junioren
SG GRAFENHAUSEN-BERAU : SG LÖFFINGEN
Spielstätte: Sportplatz Berau

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
BONNDORF

Sonntag, 01.03.
09:30  Gottesdienst mit Abendmahl, Bonndorf (M. Bartz)
11:00  Gottesdienst mit Abendmahl, Grafenhausen (M. Bartz)

Montag, 02.03.
17:00  Bibelgesprächskreis im Gemeindesaal, Bonndorf

Mittwoch, 04.03.
14:30  Konfi -Treff , St. Blasien

Freitag, 06.03.
18:00  ökum. Weltgebetstag, Kath. Kirche Ewattingen
19:00  ökum. Weltgebetstag, Evang. Kirche Grafenhausen

Sonntag, 08.03.
09:30  Gottesdienst, Bonndorf (R. Neubauer)

Freitag, 13.03. – Sonntag 15.03.
Konfi -Freizeit in Schluchsee

RÖM. KATH. KIRCHENGEMEINDE  
AN DER WUTACH

Samstag, 28.02.
18.00  Untermettingen, Eucharistiefeier

Sonntag, 01.03.
09.00  Grafenhausen, Eucharistiefeier
10.30  Birkendorf, Wort-Gottes-Feier
10.30  Ühlingen, Eucharistiefeier

Mittwoch, 04.03.
11.00  Grafenhausen, Wort-Gottes-Feier mit dem Kindergarten St. 

Bernhard

Freitag, 06.03.
19.00  Grafenhausen, Weltgebetstag der Frauen in der evangeli-

schen Kirche

Samstag, 07.03.
18.00  Riedern, Eucharistiefeier

Sonntag, 08.03.
09.00  Ühlingen, Wort-Gottes-Feier
10.30  Birkendorf, Wort-Gottes-Feier
10.30  Grafenhausen, Eucharistiefeier
10.30  Untermettingen, Eucharistiefeier

Dienstag, 10.03
10.30  Grafenhausen, Eucharistiefeier für die Senioren

Mittwoch, 11.03.
11.00  Grafenhausen, Wort-Gottes-Feier mit dem Kindergarten St. 

Bernhard

Freitag, 13.03.
19.00  Grafenhausen, Eucharistiefeier

Samstag, 14.03.
18:00  Ühlingen, Eucharistiefeier
19.00  Grafenhausen, Bußandacht mit anschließender Beichtmög-

lichkeit, Nacht der Lichter bis 21.00 Uhr

Sonntag, 15.03.
09.00  Grafenhausen, Wort-Gottes-Feier
09.00  Untermettingen, Wort-Gottes-Feier
10.30  Birkendorf, Eucharistiefeier
10.30  Riedern, Wort-Gottes-Feier

Rosenkranzgebet Montag, Dienstag und Freitag um 17.00 Uhr

Palmsonntag
Wir würden uns freuen, wenn die Tradition der prachtvoll ge-
schmückten Palmen weiterhin in großer Anzahl Bestand hat und 
sich wieder viele Familien daran beteiligen. Es werden wieder Hel-
fer, vor allem Väter der diesjährigen Erstkommunionkinder gesucht, 
die sich mit dem Gemeindeteam am Samstag, 21.03.2026 um 9.00 
Uhr auf dem Kirchplatz Grafenhausen mit Axt, Beil und Motorsäge 
treff en, um Reisig für die Palmen zu holen.
Die Tännle und das Reisig sind dann am gleichen Tag ab 11.00Uhr 
beim Parkplatz Holzhüsli abholbereit.

BILDUNGSWERK

Sonntag, 15. März 26, Autoren Lesung von Birgit 
Hermann, 18 Uhr im Pfarrkeller Grafenhausen

DER UHRENHÄNDLER 
Schwarzwald am Ende 
des 18 Jahrhunderts.

Birgit Hermann entführt die Leser in 
Der Uhrenhändler auf eine fesselnde 
Reise voller historischer Details. Von 
den engen Tälern des Schwarzwalds 
bis in die prunkvollen Paläste Konstan-
tinopels folgen wir der Reise des Uhr-
machers Mathis Faller, der sich in einer 
Welt voller Konkurrenz und Geheimnis-
se behaupten muss.

Bildungswerk und Bücherei Team Gra-
fenhausen laden ein, zu einem Lesungs-
abend mit Fingerfood und Sektchen.

Eintritt 10 € - inkl. Getränken und Snack, Anmelden bitte bis Mitt-
woch, 11.3.26 bei: sylvia.winterhalter@t-online.de

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Landesbauerntag, 06.03.2026 
in Bräunlingen
Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) lädt herz-
lich zum Landesbauerntag am Freitag, 6. März 2026, ab 9 Uhr, in 
die Stadthalle Bräunlingen ein. Im Mittelpunkt stehen die aktuel-
len agrarpolitischen Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene 
sowie die Zukunftsperspektiven der jungen Generation. Dr. Holger 
Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, liefert 
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Einblicke in die aktuelle Agrarpolitik und ein jung besetztes Podi-
um diskutiert über Chancen und Herausforderungen für die nächste 
Generation in der Landwirtschaft. Eine Anreise mit dem Bus ist mög-
lich.  Alle Informationen und Anmeldung unter: 
6. März: Landesbauerntag in Bräunlingen - BLHV
 
Tagesordnung
09:30 Uhr Begrüßung durch BLHV-Präsident Bernhard Bolkart
  Grußwort Micha Bächle, Bürgermeister Bräunlingen
  Totenehrung
09:45 Uhr Grundsatzrede BLHV-Präsident Bernhard Bolkart
10:15 Uhr Bericht des BLHV-Hauptgeschäftsführers Benjamin Fiebig
10:30 Uhr Podiumsdiskussion mit jungen Landwirtinnen und 

Landwirten
11:30 Uhr „Welche Themen beackert der DBV?“, Dr. Holger Hen-

nies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes 
(DBV) und Präsident des Landvolks Niedersachsen

11:50 Uhr „Impulse für den BLHV“, Dialog der Mitglieder mit dem 
BLHV-Präsidium und DBV-Vizepräsident Dr. Holger 
Hennies

13:00 Uhr Grußwort Landjugend und Landfrauen
13:15 Uhr Mittagessen

Hauptversammlung der FBG
Sehr geehrte Mitglieder  
der Forstgemeinschaft Mettmatal
zur Hauptversammlung der FBG laden wir alle Mitglieder ganz 
herzlich am Donnerstag, den 19.März 2026 um 20.00 Uhr in das 
„Rössle“ in Berau ein.

Tagesordnung:
TOP 1:  Begrüßung
TOP 2:  Totenehrung
TOP 3:  Bericht der Schriftführerin
TOP 4:  Bericht der Geschäftsführung
TOP 5:  Kassenbericht
TOP 6:  Bericht der Kassenprüfer
TOP 7:  Entlastung Vorstandschaft
TOP 8:  Neuwahl Kassenprüfer
TOP 9:  Info`s aus dem Kreisforstamt
TOP 10:  Aktuelles und von der Waldgenossenschaft 

Südschwarzwald
TOP 11:  Wünsche und Anträge

Auf Euer Kommen freut sich die

Vorstandschaft der Forstgemeinschaft Mettmatal

Vortragsveranstaltung  
zum Gemeinsamen Antrag 2026
Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt – lädt an den folgenden Ter-
minen zu einer Vortragsveranstaltung zum Gemeinsamen Antrag 
2026 ein:

Montag, 02.März 2026 Herrischried, „Rotmooshalle“
Mittwoch, 11.März 2026 Birkendorf Gasthaus „Post“
Dienstag, 17.März 2026 Grießen Gasthaus „Brauerei“
Mittwoch, 01.April  2026 Bonndorf Gasthaus „Kranz“

Alle Veranstaltungen beginnen um 20.00 Uhr

Es werden die für das Antragsjahr 2026 wichtigen Themen bespro-
chen: Antragsstellung und Änderungen in FIONA, Direktzahlungen, 
vor allem die Öko Regelungen (ÖR), Neuerungen bei FAKT und Ak-
tuelles

Interessierte Landwirte sind herzlich eingeladen.

AUS DER NACHBARSCHAFT

Die Gemeinde Ühlingen- 
Birkendorf sucht für Ihre  
Kindertageseinrichtungen:

• Kindergarten Riedern a.W. (1-gruppig: HT / RG mit AM)
• Kinderkrippe Ühlingen (2-gruppig: VÖ, GT bis 16:00 Uhr)
• Kindergarten Birkendorf (3-gruppig: HT / RG mit AM und 

VÖ mit AM)
• staatlich anerkannte Erzieher bzw. qualifizierte Fachkräfte 

nach § 7 KiTaG (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitten wir um Zusen-
dung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung bis zum 15.03.2026 
an die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Kirchplatz 1, 79777 Üh-
lingen-Birkendorf. Bei Rückfragen steht Ihnen Hauptamtslei-
terin Alexandra Ruf, Tel. 07743/9200-24, Email: alexandra.ruf@
uehlingen-birkendorf.de gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Häusern sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
für den 3-gruppigen Kindergarten eine/n

Erzieher/in (m/w/d)  
mit bis zu 100 %-Beschäftigungskontingent

Bei Interesse richten Sie ihre Bewerbung baldmöglichst an das 
Bürgermeisteramt Häusern, z. Hd. Bürgermeister Martin Mau-
rer, St.-Fridolin-Str. 5, 79837 Häusern. Für Auskünfte stehen wir 
Ihnen unter Tel. 07672/9314-0 gerne zur Verfügung.

desweiteren: 
Mitarbeiter/in für die Postagentur   

Bei der Gemeinde Häusern ist für den Betrieb der Postagentur 
ab Mai 2026 eine Mitarbeiterstelle (m/w/d) zu besetzen.  Für die 
Teilzeitstelle im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis 
(ca. 8 Stunden pro Woche). Bei Interesse erbitten wir Ihre Bewer-
bung an das Bürgermeisteramt 79837 Häusern, St.-Fridolin-Str. 5, 
z.H. Herrn Bürgermeister Martin Maurer. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter Telefon Nr. 07672/9314-14 bzw. 07672-9314-13

Die Gemeinde Höchenschwand sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Assistenz des Bürgermeisters 
(m/w/d) 60 % - 100%

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nähere Informationen sehen 
Sie unter www.hoechenschwand.de/rathaus-service/verwal-
tung/stellenangebote/. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräfti-
ge Bewerbung bis zum 02.03.2026 an die Gemeinde Höchen-
schwand, Waldshuter Str. 2, 79862 Höchenschwand oder per 
E-Mail an rathaus@hoechenschwand.de.

Sammelbestellung von Forstpflanzen 
Frühjahr 2026
Privatwaldbesitzer im Forstrevier Grafenhausen können sich an 
einer Sammelbestellung von Forstpflanzen beteiligen.
Bitte wenden Sie sich bis spätestens 06.03.2026 an den zuständi-
gen Revierleiter, Herrn Friedrich Hugel (0175 180 4547 oder Fried-
rich.Hugel@landkreis-waldshut.de).
Herr Hugel berät Sie auch zur Baumartenwahl, möglichen Dienst-
leistungen durch Unternehmer sowie Fördermöglichkeiten bei Wie-
deraufforstung von Kalamitätsflächen

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
1. GRÖNLANDS TOQQAKKAT-„KUGEL-FISCH“:
Kabeljau mit kaltem Wasser abbrausen, gut trockentupfen. 
Sardellen auf Küchenpapier abtropfen lassen (Sardellenöl 
wird noch gebraucht!). Kabeljau mit Zitronensaft beträufeln; 
10 Min. ziehen lassen. Dann zusammen mit den Sardellen 
durch den Fleischwolf drehen. Die Butter in einer großen 
Schüssel schaumig rühren; leicht pfeffern. Das Fischfl eisch, 
Petersilie und Dill hineingeben. Die aufgeschlagenen Eier, 
zerrupften Brötchen, Aquavit und Sardellenöl hinzufügen 
und alles gründlich mischen. Mit Salz abschmecken. Mit 
nassen Händen Kugeln formen (Ø 5 cm) und leicht fl ach-
drücken. Die Kugeln panieren – Reihenfolge: erst in Mehl 
rollen, dann in den Eiern, zum Schluss im Paniermehl. Öl 
in einer großen Pfanne (oder in der Fritteuse) erhitzen, 
die panierten Fischkugeln hineingeben und ca.12 - 5 Min. 
braten (bzw.einige Min. frittieren) – bis sie rundherum eine 
goldbraune Farbe angenommen haben. 

2. GARNELEN- SOJA-BUTTER-SAUCE: 
Garnelen schälen, am Rücken fl ach einschneiden und 
den Darm entfernen. Kalt abbrausen, auf Küchenpapier 
abtropfen lassen und das Garnelenfl eisch fein hacken. 
Butter in einer großen Pfanne auslassen und die Zwiebeln 
darin glasig werden lassen. 6 EL Butter hinzugeben und 
mit dem Weißwein sowie Sojasauce gut vermischen. Kurz 
aufkochen, das Garnelenfl eisich hineingleiten lassen und 
ca. 8 bis 10 Min. köcheln. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

3. KARTOFFELSTAMPF MIT BLAUBEEREN
Kartoffeln  abbrausen, abtropfen lassen, in Stücke schnei-
den. Kartoffeln in einem Topf zum Kochen bringen und 
ca. 20 Min. garen; nach ca. 5 Min. Salz hinzufügen. Die 
Blaubeeren in einem extra Topf mit etwas Wasser kurz 
aufkochen und ca. 3 Min. blanchieren (sie sollten ihre 
Form behalten). Kartoffeln abgießen und mit Milch und 
Butter zerstampfen. Blaubeeren behutsam unterheben 
und mischen. Mit Muskatnuss und Salz abschmecken.

4. KOLSLAW „RASMUSSEN“:  KRAUTSALAT:
Rot- und Weißkraut zusammen mit dem Grünkohl in 
eine großen Schüssel geben, Salz dazu, alles vermischen 
und verkneten; 45 Min. ziehen lassen. Apfel waschen, 
vierteln, entkernen, in feine Scheiben schneiden und mit 1 
½ TL des Zitronensaftes beträufeln. Für das Dressing den 
restlichen Zitronensaft, Zitronenabrieb, Skyr, Mayo mit 
Honig verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.  Die 
Mischung unter das leicht ausgepresste Kraut-Trio geben, 
behutsam durchmischen (Kraut darf nicht zermatschen!). 
Krautsalat auf 4 Glasschüsselchen verteilen, mit Mandeln 
und Aprikosen bestreuen.

Info & Tipps
Toqqakkat heißt auf Deutsch Kabeljau. 

Ist dieser Fisch frisch, dann muss das Filet 

weiß bis zartrosa, fast geruchlos sein, bei 

Druck leicht zurückfedern. Kolslaw „Rasmus-

sen“ ist nach dem berühmtesten Grönländer, 

dem Polarforscher Knud Rasmussen (1879 – 1933), 

benannt, populärer war nur der Wikinger Erik 

der Rote († 1003 n. Chr.). Im Krautsalat-Origi-

nalrezept nimmt man Matak statt Mandeln: 

Walhaut mit einer Fettschicht (=nussiger 

Geschmack). Durch Kneten/ Salzen 

wird Kohl weicher + 

bekömmlicher.
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26

Grönlands Toqqakkat-„Kugelfisch“ an Garnelen-

Soja-Butter-Sauce, Kartoffelstampf mit Blaubeeren 

und Kolslaw Rasmussen: Krautsalat 

ZUTATEN 
FÜR JE 4 PORTIONEN
1. GRÖNLANDS TOQQAKKAT-
„KUGEL-FISCH“
900 g Kabeljaufi let
120 g Sardellenfi lets in Öl 
(ca. 1 ½ Gläschen)
4 TL Zitronensaft
40 g Butter
Pfeffer aus der Mühle
1 große Zwiebel, geschält, 
fein gehackt
½ Bund Petersilie
1 TL getrocknete Dillspitzen
2 Eier, aufgeschlagen
2 Brötchen vom Vortag, 
eingeweicht, ausgedrückt
2 cl Aquavit
2 cl vom Sardellenöl
Salz
3 EL Mehl zum Panieren
2 Eier, verquirlt, zum Panieren
4 EL Paniermehl
¼ l Öl zu Braten
Salz, Pfeffer aus der Mühle

2. GARNELEN-SOJA-BUTTER-SAUCE
250 g Garnelen in der Schale
1 EL Butter
1 Zwiebel, geschält, in feinen 
Ringen
6 EL Butter

4 EL Weißwein, trocken
4 TL Sojasauce
Salz, Pfeffer aus der Mühle

3. KARTOFFELSTAMPF MIT 
BLAUBEEREN
900 g Kartoffeln, gewaschen,
250 g Blaubeeren gewaschen, 
abgetropft
1 1/2 gestr. TL Salz
200 ml heiße Milch
30 g Butter
Muskatnuss, frisch gemahlen
Salz

4. KOLSLAW „RASMUSSEN“: 
KRAUTSALAT 
250 g Rotkraut, in feinen 
Streifen
250 g Weißkraut, in feinen 
Streifen
250 g Grünkohl, in feinen 
Streifen
15 g Salz 
1 Apfel, säuerlich 
(z. B. Boskoop, Grany Smith)
1 ½ Bio-Zitronen, davon Saft 
und Abrieb
150 g Skyr
70 g Mayonnaise
1 ½ TL Honig
Salz, Pfeffer
60 g geschälte Mandeln, 
gehackt
40 g Trocken-Aprikosen, klein 
gewürfelt
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Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Du bist nicht mehr da, wo du warst - 
aber du bist überall, wo wir sind.“
 Victor Hugo

Herzlichen Dank
für Ihre große Anteilnahme, die tröstenden Worte, die 
Verbundenheit und die vielen persönlichen Erinnerungen beim 
Heimgang unserer Mutt er und Schwester. Ihre auf so vielfälti ge 
Weise zum Ausdruck gebrachte Anteilnahme und die 
zahlreichen Spenden haben uns ti ef bewegt.

Erika Albicker
* 15.10.1938    † 14.01.2026

Besonderer Dank gilt
- Diakon Claus Rühle und Pfarrer Eichkorn für die Begleitung
-  d en Pfl egekräft en und Ärzten des Klinikums Hochrhein
  für die Betreuung
- Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten

Manuela Albicker
Monika Oljenik
Peter Zach

Grafenhausen, Februar 2026 

Nachruf
Wir trauern um unseren Sänger

Reinhold Kaufmann     
Traurig, aber voller schöner und geselliger Erinnerungen  
nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Sänger.   

Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

Für die Sängerinnen und Sänger des
GV Liederkranz 1864 e.V.

Saskia Früh

Landratsamt 
Waldshut

Haben Sie Lust und Freude an Geschichte, Kultur und 
Menschen? Dann sollten Sie sich bei uns bewerben.  
Wir machen Kultur für den Landkreis – u.a. im Kreismuseum  
St. Blasien, dem Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen-
Rothaus und dem Kulturzentrum Schloss Bonndorf.
Wir suchen eine/einen Kollegen/in, der/die uns auf der 
Basis einer geringfügigen Beschäftigung (z.Zt. 603 Euro) 
unterstützt.
Ihre Aufgaben: Sie sind schwerpunktmäßig im Kreismuseum 
St. Blasien tätig und sind bereit, bei Bedarf auch im 
Heimatmuseum Hüsli auszuhelfen. Sie übernehmen 
Kassendienst, Aufsichtsdienst und sorgen mit den 
Teamkollegen dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen.
Dieser Mini-Job eignet sich für alle, denen der Umgang mit 
Menschen Freude bereitet und die offen sowie interessiert an 
vielen Themen sind.
Wir sind ein motiviertes, vielseitiges Team.  
Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an Tel. 07751 867400 
oder schicken Sie eine kurze Bewerbung bis 06.03.2026 an 
kultur@landkreis-waldshut.de.

Kultur für Euch
präsentiert vom
Landkreis Waldshut

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch  
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



Angebot vom 02.03.2026 - 07.03.2026

Fleisch

Schweinegulasch 100 g 1,19 €
Rinderbraten 100 g 2,39 €
Schweinekotelett  
natur oder paniert 100 g 1,29 €
Hähnchenschnitzel oder  
Hähnchengeschnetzeltes 100 g 1,69 €

Wurst

Feine Leberwurst 100 g 1,29 €
Lyoner  100 g  1,39 €
Wienerle  100 g 1,39 €
Pfefferbeißer      100 g 2,00 €

Metzgerei Partyservice Preiser
Im Edeka Markt Fechtig Grafenhausen | Tel. 07748 / 740
Im Edeka Markt Fechtig Ühlingen | Tel. 07743 / 91043   

Angebot vom 09.03.2026 - 14.03.2026  

Fleisch

Schweineschnitzel  
auf Wunsch auch paniert 100 g 1,29 €
Qualivo Hausmacher Bratwurst 100 g 1,29 €
Putenröllchen gefüllt oder  
Putengeschnetzeltes 100 g 1,69 €
Angeräucherter Schweinebauch 100 g 1,59 €

Wurst

Fleischkäseaufschnitt 100 g 1,79 €
Landjäger  1 Paar  1,65 €
Bierschinken 100 g 1,69 €
Zungenwurst   100 g 2,09 €

Herzlichen Dank!
Auf diesem Wege möchte ich mich von ganzem Herzen 

bei allen bedanken, die anlässlich meines 

90. Geburtstages 
in so herzlicher und zahlreicher Weise mit Glückwünschen, 
Aufmerksamkeiten und Besuchen an mich gedacht haben.

Mein ganz besonderer Dank gilt dem Musikverein  
für die musikalische Umrahmung.

Ich habe mich über all das sehr gefreut!

Konrad Schlegel

Hundesitter gesucht
Wir suchen für unseren liebenswerten Hundebuben einen erwachsenen  

Menschen, der 2x die Woche mit ihm spazieren gehen kann.
Näheres gerne unter 07748-92 90 53



© Susanne Wechdorn/DEIKE

Das brauchst du: 
- Schaschlikspieße aus Holz
-  Tonpapier in

verschiedenen Farben
-  grüne Acrylfarbe, Pinsel, 

Klebstoff, Schere
- einen Karton
- Bleistift So geht es: 

Mal die Schaschlikspieße 
mit grüner Acrylfarbe an.

Knick die Blüten in der Mitte 
und kleb je zwei Blütenteile 

aneinander. 

Kopier zunächst die beiden Schablonen.
Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!
Zeichne die Umrisse der Blüte und des Blattes 

auf einen Karton und schneide sie aus.
Leg die Schablonen auf das Tonpapier und 
zeichne die Formen nach. Für jede Tulpe 

brauchst du vier Blütenteile und ein Blatt. 

Jetzt musst du nur noch das 
Blatt an den Spieß kleben! 

Leg nun den Schaschlikspieß 
auf die Mitte einer Blüten-
hälfte und kleb die andere 

Blütenhälfte darauf. 



NEUERÖFFNUNG  
RADSPORT-FESER
NEUER NAME,  
NEUES ERLEBNIS!

Es ist offiziell: Aus Bikeservice-Feser wird Radsport Feser! 

Am 2. März 2026 schlagen wir ein neues Kapitel auf und 
eröffnen unser neues Radfachgeschäft in Lenzkirch. 

Was ist neu? Vom Reparaturservice zum vollumfänglichen  
Fachhandel! Zusätzlich zu unserer gewohnt erstklassigen 
Werkstatt erwarten euch ab sofort eine exklusive Auswahl 
an hochwertigen Bikes und kompetente Beratung direkt 
vor Ort. 

Das Beste bleibt: Nähe und Service werden bei uns 
weiterhin großgeschrieben! Damit ihr es bequem habt, 
könnt ihr eure Räder nach Absprache auch weiterhin in  
Häusern zur Reparatur oder zum Service abgeben.  
Kommt am Eröffnungstag vorbei und entdeckt, wie wir  
eure Leidenschaft für den Radsport auf das nächste Level 
heben. Wir freuen uns auf euch! 

Wo? Freiburger Str. 4 | 79853 Lenzkirch | 07653/96 44 455 
Kontakt: info@radsport-feser.de

in Buggenried oder Grafenhausen rund um Langgass.

Bestrahlungsfahrten
+ Chemotherapie

täglich zu den Kliniken in
Freiburg, Singen, Lörrach 
+ Villingen-Schwenningen

Telefon: 
 07747/525
 07743/337814

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781- 47 44 57 21
Familie Pauluna

Kaufe alle Autos
Benzin und Diesel, TÜV, km egal.

Tel. 01522 60 30 394 • gut bezahlt

www.primo-stockach.de


